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Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, 
sehr geehrter Versicherungsnehmer, 
 
diese Versicherungsbedingungen inklusive deren 
Anhang konkretisieren den Versicherungsschutz des 
mit Ihnen abgeschlossenen Versicherungsvertrages 
über die Auslandsreise-Krankenversicherung in dem 
Umfang, wie er sich aus dem Versicherungsschein und 
den gesetzlichen Bestimmungen ergibt. 
 
Um die Versicherungsbedingungen sprachlich ver-
ständlich abzufassen, werden Sie direkt angespro-
chen. Mit der Anrede „Sie“ oder „Ihnen“ ist, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, der Versicherungsneh-
mer, mit „wir“ oder „uns“ die Deutsche Familienversi-
cherung gemeint. 
 
Die kursiv und fett geschriebenen Texte fassen die 
wichtigsten Inhalte der nachfolgenden, nicht kursiv 
und nicht fett geschriebenen Absätze der Versi-
cherungsbedingungen kurz zusammen und dienen 
Ihrem besseren Verständnis.  
 
Für Ihren Versicherungsvertrag sind alleine die nicht 
kursiv und nicht fett geschriebenen Absätze der Versi-
cherungsbedingungen maßgeblich. 
 
1. Art der Versicherung und Versicherungsfä-

higkeit 
 
DFV-AuslandsreiseSchutz ist eine private 
Krankenzusatzversicherung. Der Versiche-
rungsschutz ergänzt die Leistungen der Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) oder 
einer Privaten Krankenversicherung (PKV). 
Versichert werden kann nur, wer seinen 
ständigen Wohnsitz in Deutschland hat. 
 

DFV-AuslandsreiseSchutz ist eine private 
Krankenzusatzversicherung für Reisen ins Aus-
land, die die Leistungen der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) oder einer privaten 
Krankenvollversicherung (PKV) nicht ersetzt, 
sondern sinnvoll ergänzt. 
  
Versicherungsfähig ist, wer seinen ständigen 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland 
hat. Verlegt die versicherte Person ihren stän-
digen Wohnsitz in ein Land außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland, entfällt die Versiche-
rungsfähigkeit.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Leistungsumfang des Versicherungs-
schutzes 

 
2.1. Versicherungsfall 

 
Versicherungsfall ist die medizinisch not-
wendige Heilbehandlung wegen Krankheit 
oder Unfall, Schwangerschaftskomplikatio-
nen, Früh- und Fehlgeburten, medizinisch 
notwendigen Schwangerschaftsabbrüchen 
im Ausland während der ersten zwei Monate 
einer jeden Auslandsreise.  
 
Versicherungsfall ist die medizinisch notwendi-
ge Heilbehandlung der versicherten Person 
wegen Krankheit oder Unfall im Ausland wäh-
rend der ersten zwei Monate einer jeden Aus-
landsreise. Als Versicherungsfall gelten auch 
Schwangerschaftskomplikationen, Frühgebur-
ten, Fehlgeburten sowie medizinisch notwendi-
ge Schwangerschaftsabbrüche. 
 
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person 
durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper 
wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesund-
heitsschädigung erleidet. 

 
2.2. Vorleistungen einer GKV, PKV oder eines 

anderen Kostenträgers 
 

Wir ersetzen im Versicherungsfall die erstat-
tungsfähigen Aufwendungen, soweit sie 
nicht von der GKV, PKV oder Dritten über-
nommen werden. Soweit keine Vorleistun-
gen erbracht wurden, rechnen wir die zu 
übernehmenden Leistungen direkt mit dem 
anderen Kostenträger ab.  

 
Wir ersetzen die erstattungsfähigen Aufwen-
dungen, soweit sie nicht von der GKV, PKV  
oder Dritten übernommen werden. Vorleistun-
gen der GKV, PKV oder Dritter werden von un-
seren Leistungen in Abzug gebracht. 
 
Sofern Vorleistungen noch nicht erbracht wur-
den, übernehmen wir die erstattungsfähigen 
Aufwendungen in voller Höhe und rechnen die 
Leistungen direkt mit den anderen Kostenträ-
gern ab. 
 
Hat die versicherte Person wegen desselben 
Versicherungsfalles einen Anspruch gegen 
mehrere Kostenträger, darf die Gesamtleistung 
die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen. 
 
 
 
 



 

 
2.3. Versicherungsleistungen 
  

Im Versicherungsfall ersetzen wir die erstat-
tungsfähigen Aufwendungen für:  
 
- ambulante ärztliche Behandlungen 
- Arznei- und Verbandmittel 
- Heilmittel 
- Hilfsmittel 
- Krankenhausaufenthalte 
- Begleitperson im Krankenhaus 
- zahnärztliche Versorgung 
- Krankentransporte 
- Such-, Rettungs- und Bergungskosten 
- Rücktransport aus dem Ausland 
- Rücktransport der Begleitperson aus 

dem Ausland 
- Überführung des Leichnams aus dem 

Ausland 
- Bestattung im Ausland 
- Behandlung bei Schwangerschafts-

komplikationen 
- Leistungen für das im Ausland frühge-

borene Kind 
- Kinderbetreuung 
 
Im Versicherungsfall ersetzen wir die erstat-
tungsfähigen Aufwendungen für Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden, die von 
der Schulmedizin überwiegend anerkannt sind. 
Wir leisten darüber hinaus für Methoden und 
Arzneimittel, die sich in der Praxis als ebenso 
erfolgversprechend bewährt haben oder die 
angewandt werden, weil keine schulmedizini-
schen Methoden oder Arzneimittel zur Verfü-
gung stehen. Wir sind jedoch in diesen Fällen 
berechtigt, unsere Leistungen auf den Betrag 
herabzusetzen, der bei der Anwendung vor-
handener schulmedizinischer Methoden oder 
Arzneimittel angefallen wäre. 
 
Die in ausländischer Währung entstandenen 
Kosten werden zum Kurs des Tages, an dem 
unsere Leistungsbearbeitung erfolgt, in Euro 
umgerechnet. 
 
Kosten für Übersetzungen können wir von den 
Versicherungsleistungen abziehen. 

 
Im Versicherungsfall erstattungsfähig sind fol-
gende, bei bestehendem Versicherungsschutz 
entstandene Aufwendungen: 
 
(1) Ambulante ärztliche Leistungen  

Erstattet werden medizinisch notwendige Leis-
tungen der Ärzte für ambulante Behandlungen, 
wobei der versicherten Person die Wahl unter 
den Ärzten freisteht, die nach dem im Aufent-
haltsland geltenden Recht zur Heilbehandlung 
zugelassen sind. 

 
(2) Arznei- und Verbandmittel  

Erstattet werden medizinisch notwendige Arz-
nei- und Verbandmittel, die von einem Arzt ver-
ordnet und aus einer Apotheke oder aus einer 
anderen offiziell zugelassenen Abgabestelle 
bezogen wurden. 

 
(3) Heilmittel  

Erstattet werden medizinisch notwendige Heil-
mittel (z. B. Strahlen-, Licht- und sonstige phy-
sikalische Behandlungen, Massagen, medizini-
sche Packungen, Inhalationen und Kranken-
gymnastik sowie Übungsbehandlungen (ein-
schließlich Leistungen der Logopädie und Ergo-
therapie)), die von einem Arzt verordnet wur-
den.  
 
(4) Hilfsmittel 

Erstattet werden medizinisch notwendige Hilfs-
mittel in einfacher Ausführung, die von einem 
Arzt verordnet und auf der Auslandsreise erst-
mals erforderlich werden. Können Hilfsmittel 
gemietet werden, erstatten wir die Mietkosten 
für die Dauer dieser Auslandsreise. 
 
(5) Krankenhausaufenthalte 

Erstattet werden Unterkunft, Verpflegung und 
ärzliche Leistungen bei einem vollstationären 
Krankenhausaufenthalt, wobei der versicherten 
Person die Wahl unter den Krankenhäusern 
freisteht, die  im Aufenthaltsland allgemein als 
Krankenhäuser anerkannt sind und unter stän-
diger ärztlicher Leitung stehen, über ausrei-
chende diagnostische und therapeutische Mög-
lichkeiten verfügen und Krankengeschichten 
führen.  
 
(6) Begleitperson im Krankenhaus 

Erstattet werden Unterkunft und Verpflegung 
einer Begleitperson im Krankenhaus, wenn eine 
nach diesen Versicherungsbedingungen versi-
cherte minderjährige Person stationär behan-
delt werden muss. 

 
(7) Zahnärztliche Versorgung 

Erstattet werden Leistungen von im Aufent-
haltsland zugelassenen Zahnärzten für:  
 

 schmerzstillende konservierende Zahn-
behandlungen und die damit in Verbin-
dung stehenden notwendigen Zahnfül-
lungen in einfacher Ausführung, 

 notwendige Reparaturen von vorhande-
nen Inlays (Einlagefüllungen),  

 notwendige Reparaturen von vorhande-
nem Zahnersatz (einschließlich Kronen 
und Teilkronen) zur Wiederherstellung 
der Kaufähigkeit, 



 notwendige Reparaturen von vorhande-
nen, festsitzenden Zahnspangen versi-
cherter minderjähriger Personen sowie 

 auf der versicherten Auslandsreise 
erstmalig notwendigen provisorischen 
Zahnersatz. 

 
Weitere zahnärztliche Leistungen werden nicht 
erstattet. Der versicherten Person steht die 
Wahl unter den im Aufenthaltsland zugelasse-
nen Zahnärzten frei. 
 
(8) Krankentransporte 

Erstattet werden Krankentransporte und Verle-
gungstransporte im Aufenthaltsland zum 
nächstgelegenen und aus medizinischer Sicht 
geeigneten Arzt oder Krankenhaus sowie Kran-
kentransporte zurück in die Unterkunft im Auf-
enthaltsland. 

 
(9) Such-, Rettungs- und Bergungskosten 

Erstattet werden Such-, Rettungs- und Ber-
gungskosten bis maximal 10.000 Euro je Versi-
cherungsfall, sofern diese durch Erkrankung, 
Unfall oder Tod der versicherten Person verur-
sacht wurden.  

 
(10) Rücktransport aus dem Ausland 

Erstattet wird der Rücktransport der versicher-
ten Person aus dem Ausland an ihren ständi-
gen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder zu dem nächstgelegenen und für die 
medizinische Heilbehandlung geeigneten Kran-
kenhaus am Wohnort der versicherten Person, 
sofern der Rücktransport medizinisch sinnvoll 
und vertretbar ist.  

 
(11) Rücktransport der Begleitperson aus 
dem Ausland 

Erstattet wird der Rücktransport einer Begleit-
person, sofern für die Begleitperson ebenfalls 
Versicherungsschutz im Rahmen eines DFV-
AuslandsreiseSchutz besteht, die versicherte 
Person minderjährig oder die Begleitung medi-
zinisch notwendig ist. 

 
(12) Überführung des Leichnams aus dem 
Ausland 

Erstattet werden die Kosten der Überführung 
des Leichnams der versicherten Person aus 
dem Ausland an ihren ständigen Wohnsitz in 
der Bundesrepublik Deutschland. 

 
(13)    Bestattung im Ausland 

Erstattet werden die Kosten der Bestattung der 
verstorbenen versicherten Person im Aufent-
haltsland bis zur Höhe der Aufwendungen, die 
bei einer Überführung des Leichnams in die 
Bundesrepublik Deutschland entstanden wären. 
Zu den Bestattungskosten zählen nicht die Kos-

ten für den Kauf einer Grabstelle, eines Grab-
steines, die Ausrichtung von Trauerfeiern und 
dergleichen. 

 
(14) Behandlungen bei Schwanger-
schaftskomplikationen 

Erstattet werden ärztliche Leistungen für: 
 

 Schwangerschaftskomplikationen,  

 Frühgeburten bis zum Ende der 36. 
Schwangerschaftswoche sowie 

 Fehlgeburten, Totgeburten und medizi-
nisch notwendige Schwangerschaftsab-
brüche. 

 
(15) Leistungen für das im Ausland früh-
geborene Kind 

Wir leisten nach Maßgabe dieser Versiche-
rungsbedingungen für das innerhalb der ersten 
zwei Monate einer Auslandsreise frühgeborene 
Kind der versicherten Person. Der Versiche-
rungsschutz für das Neugeborene besteht für 
diese Auslandsreise und für jede weitere Aus-
landsreise bis zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres. 
 
Frühgeboren ist ein Kind, das bis zum Ende der 
36. Schwangerschaftswoche geboren wird. 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das 
Neugeborene auch bei einer Geburt nach der 
36. Woche, wenn der Auslandsaufenthalt infol-
ge des vorherigen Eintritts eines Versiche-
rungsfalles oder dessen Folgen über die 36. 
Schwangerschaftswoche hinaus ausgedehnt 
werden musste. 
 
(16)  Kinderbetreuung 

Erstattet werden Kinderbetreuungskosten min-
derjähriger Kinder, wenn die erziehungsberech-
tigte versicherte Person durch einen medizi-
nisch notwendigen Krankenhausaufenthalt oder 
Tod daran gehindert ist, die minderjährigen 
Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) 
zu betreuen und andere Personen zur Kinder-
betreuung nicht zur Verfügung stehen. Die Kos-
ten übernehmen wir für die Dauer des medizi-
nisch notwendigen Krankenhausaufenthaltes 
oder im Fall des Todes der versicherten Person 
bis zur Rückkehr des minderjährigen Kindes an 
dessen ständigen Wohnsitz in der Bundesre-
publik Deutschland. Erstattungsfähig sind auch 
zusätzliche Rückreisekosten des minderjähri-
gen Kindes, wenn die Reise nicht planmäßig 
beendet werden kann und die außerplanmäßi-
ge Rückreise erforderlich, sinnvoll und verhält-
nismäßig ist.  
 
 
 



 

 
3. Versicherungsbeiträge 

 

Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach 
dem Alter der versicherten Person, im Fami-
lientarif nach dem Alter der ältesten versi-
cherten Person, und ist in dem jeweils gülti-
gen Versicherungsschein ausgewiesen. 
 
Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach dem 
Alter der versicherten Person, im Familientarif 
nach dem Alter der ältesten versicherten Per-
son. Maßgeblich ist das vollendete Lebensjahr 
(Lebensalter) der versicherten Person bzw. äl-
testen versicherten Person. 
 
Den zu zahlenden Versicherungsbeitrag kön-
nen Sie dem jeweils gültigen Versicherungs-
schein entnehmen. 

 
4. Anpassung der Versicherungsbeiträge  
  
 Die Versicherungsbeiträge können ange-

passt werden. 
 

Die Versicherungsbeiträge können zum Beginn 
des neuen Versicherungsjahres angepasst 
werden. 
 
Die Änderung der Versicherungsbeiträge wer-
den wir Ihnen in Textform mitteilen. Die Ände-
rungen werden zu Beginn des zweiten Monats 
wirksam, der auf unsere Mitteilung folgt. 

 
Erhöht sich Ihr Versicherungsbeitrag, können 
Sie den Versicherungsvertrag innerhalb von 
zwei Monaten nach Zugang der Änderungsmit-
teilung zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die 
Beitragserhöhung wirksam wird.  
 

5. Fälligkeit des Erstbeitrages, Beginn des 
Versicherungsschutzes und Folgen von 
nicht rechtzeitiger Zahlung des Erstbeitra-
ges  

 
5.1. Fälligkeit des Erstbeitrages 
 

Zahlen Sie den Erstbeitrag nach Zugang des 
Versicherungsscheines, spätestens jedoch 
bis zu dem vereinbarten Versicherungsbe-
ginn. 
  
Der Versicherungsbeitrag ist ein Jahresbeitrag 
und jeweils im Voraus zu zahlen. Der Erstbei-
trag ist mit Zugang des Versicherungsscheines 
fällig, nicht jedoch vor dem im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn. 
 
 
 

 
5.2. Beginn des Versicherungsschutzes 
  

Der Versicherungsschutz beginnt frühes-
tens zu dem vereinbarten Versicherungsbe-
ginn und je Auslandsreise ab der Ausreise 
aus der Bundesrepublik Deutschland 
(Grenzübertritt). 
 
Der Versicherungsschutz und das erste Versi-
cherungsjahr beginnen zu dem im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungsbeginn, 
vorausgesetzt der Erstbeitrag wurde rechtzeitig 
gezahlt. 
 
Der Versicherungsschutz besteht je Auslands-
reise ab der Ausreise aus der Bundesrepublik 
Deutschland (Grenzübertritt) und er endet nach 
Ablauf einer Reisedauer von zwei Monaten  
oder mit der vorherigen Wiedereinreise in die 
Bundesrepublik Deutschland.  
 
Für einen innerhalb der ersten zwei Monate 
eingetretenen Versicherungsfall verlängert sich 
der Versicherungsschutz, wenn bei Ablauf der 
zwei Monate die versicherte Person aus medi-
zinischen Gründen nicht reise- oder transport-
fähig ist. Der Versicherungsschutz endet in die-
sem Fall mit Wiederherstellung der Reise- oder 
Transportfähigkeit oder nach einem medizinisch 
sinnvollen und vertretbaren Rücktransport. 
 
Der Erstbeitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn 
er bei Fälligkeit auf unserem Konto eingegan-
gen ist oder im Falle eines erteilten SEPA-
Lastschriftmandates von dem vereinbarten 
Konto abgebucht werden konnte und der Kon-
toinhaber der Abbuchung nicht widerspricht. 
 
Wird der Versicherungsvertrag während einer 
Auslandsreise nach Grenzübertritt abgeschlos-
sen, so besteht für diese Auslandsreise kein 
Versicherungsschutz. 
 

5.3. Folgen von nicht rechtzeitiger Zahlung des 
Erstbeitrages 

  
Ist der Erstbeitrag bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles durch Ihr Verschulden nicht ge-
zahlt, können wir von dem Versicherungs-
vertrag zurücktreten und Sie haben keinen 
Anspruch auf Versicherungsleistungen. 
 
Solange der fällige Erstbeitrag nicht gezahlt ist, 
können wir von dem Versicherungsvertrag zu-
rücktreten. In diesem Fall können wir eine an-
gemessene Geschäftsgebühr verlangen. Unser 
Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie 
uns nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben. 
 



Ist der fällige Erstbeitrag bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles nicht gezahlt, sind wir nicht zur 
Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie haben die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. Voraussetzung 
ist, dass wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Erstbeitrages aufmerk-
sam gemacht haben. 

 
6. Fälligkeit der Folgebeiträge und Folgen von 

nicht rechtzeitiger Zahlung der Folgebeiträ-
ge 

 
6.1. Fälligkeit der Folgebeiträge 

 
Sie müssen die Folgebeiträge jeweils recht-
zeitig zu Beginn des neuen Versicherungs-
jahres zahlen. 

  
Die Folgebeiträge sind jeweils zu Beginn des 
neuen Versicherungsjahres fällig.  

 
6.2. Folgen von nicht rechtzeitiger Zahlung der 

Folgebeiträge 
 
Zahlen Sie die Folgebeiträge nicht rechtzei-
tig und werden die angemahnten Folgebei-
träge und Kosten nicht innerhalb der gesetz-
ten Frist gezahlt, haben Sie keinen An-
spruch auf die Versicherungsleistung und 
wir können den Versicherungsvertrag kün-
digen. 
 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
erhalten Sie eine Mahnung mit einer Zahlungs-
frist von zwei Wochen. Wir sind berechtigt, die 
im Zusammenhang mit der Mahnung entstan-
denen Kosten (z. B. Mahnkosten, Rücklast-
schriftgebühren) geltend zu machen. 
 
Sind Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung der rückständigen Versicherungs-
beiträge und Kosten in Verzug und tritt ein Ver-
sicherungsfall nach Fristablauf ein, sind wir 
nicht zur Leistung verpflichtet. Zudem können 
wir den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung 
einer Frist außerordentlich kündigen, wenn Sie 
nach Ablauf der Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung der angemahnten Versicherungsbeiträge 
und Kosten in Verzug sind. 
 
Haben wir den Versicherungsvertrag außeror-
dentlich gekündigt und zahlen Sie innerhalb ei-
nes Monats nach unserer Kündigung die an-
gemahnten Versicherungsbeiträge und Kosten, 
besteht der Versicherungsvertrag weiter. Für 
Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 

7. Wartezeiten 
 

Es gibt keine Wartezeiten. 
 

Wartezeiten bestehen nicht. Leistungen aus 
diesem Versicherungsvertrag können sofort mit 
Versicherungsbeginn und bei bestehendem 
Versicherungsschutz in Anspruch genommen 
werden. 
 

8. Leistungseinschränkungen 
 

Leistungen können eingeschränkt werden, 
wenn das medizinisch notwendige Maß der 
Heilbehandlung überschritten wird oder die 
Kosten das ortsübliche Maß übersteigen. 

 

Wir können die Leistungen auf einen angemes-
senen Betrag herabsetzen, wenn die Heilbe-
handlung das medizinisch notwendige Maß 
übersteigt oder die Kosten der Heilbehandlung 
das ortsübliche Maß übersteigen. 

 
9. Leistungsausschlüsse 

  
Wir können Ihnen nicht für alle Heilbehand-
lungen Versicherungsschutz bieten. Daher 
besteht in bestimmten Fällen kein Anspruch 
auf Versicherungsleistungen. 
  
Kein Versicherungsschutz besteht für: 
 
(1) Heilbehandlungen, die der alleinige Grund 

oder einer der Gründe für den Antritt der 
Auslandsreise waren, 
 

(2) Heilbehandlungen, von denen bei Reisean-
tritt durch eine ärztliche Diagnose fest-
stand, dass sie bei planmäßiger Durchfüh-
rung der Reise stattfinden müssen. Dies 
gilt nicht, wenn die Reise ausschließlich 
wegen des Todes des in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Ehegatten oder Le-
benspartners oder eines Verwandten ers-
ten Grades der versicherten Person unter-
nommen wurde,  

 
(3) Nähr- und Stärkungspräparate, kosmeti-

sche Präparate und Mittel, die vorbeugend 
oder gewohnheitsmäßig genommen wer-
den, auch wenn sie ärztlich verordnet wur-
den, mit Ausnahme von bestimmten medi-
kamentenähnlichen Nährmitteln zur Ver-
meidung schwerer gesundheitlicher Schä-
den, z. B. bei Enzymmangelkrankheiten, 
Morbus-Crohn und Mukoviszidose, die als 
Arzneimittel gelten, 

 
(4) Sehhilfen und Hörgeräte, auch wenn sie 

ärztlich verordnet wurden, 
 



 

(5) Immunisierungsmaßnahmen oder Vorsor-
geuntersuchungen, 

 

(6) Untersuchung und Behandlung wegen 
Schwangerschaft, Entbindung und 
Schwangerschaftsvorsorge, soweit es sich 
nicht um Leistungen gemäß Ziffer 2.3 (14) 
handelt. Dies gilt nicht, wenn der Aus-
landsaufenthalt infolge des vorherigen Ein-
tritts eines Versicherungsfalles oder des-
sen Folgen über die 36. Schwanger-
schaftswoche hinaus ausgedehnt werden 
musste, 

 

(7) Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie 
Rehabilitationsmaßnahmen, es sei denn, 
sie erfolgen im Anschluss an eine stationä-
re Krankenhausbehandlung wegen eines 
schweren Schlaganfalles, schweren Herz-
infarktes oder einer schweren Skeletter-
krankung (Bandscheiben-OP, Hüftendopro-
these) und dienen zur Verkürzung des 
Aufenthaltes im Akutkrankenhaus. Die Be-
handlungen oder Maßnahmen müssen uns 
vor Beginn angezeigt und von uns in Text-
form genehmigt werden,  

 
(8) psychoanalytische und psychotherapeuti-

sche Behandlungen, 
 

(9) eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit 
oder Verwahrung bedingte Behandlung 
oder Unterbringung,  

 
(10) vorsätzlich herbeigeführte Versicherungs-

fälle einschließlich deren Folgen, 
 

(11) auf Sucht beruhende Krankheiten ein-
schließlich deren Folgen sowie Entzie-
hungsmaßnahmen und Entziehungskuren, 

 

(12) solche Krankheiten einschließlich ihrer 
Folgen sowie für Folgen von Unfällen, die 
durch vorhersehbare Kriegsereignisse oder 
aktive Teilnahme an Gewalttätigkeiten 
während Unruhen entstehen. Als vorher-
sehbar gelten Kriegsereignisse oder innere 
Unruhen, wenn das Auswärtige Amt der 
Bundesrepublik Deutschland – vor Reise-
beginn – für das jeweilige Land eine Rei-
sewarnung ausspricht, 

 

(13) Verletzungen oder Todesfall der versicher-
ten Person, weil diese an Unruhen aktiv 
beteiligt war, 
 

(14) ambulante Heilbehandlungen in einem 
Heilbad oder Kurort. Die Einschränkung 
entfällt, wenn die Heilbehandlung durch ei-
nen dort eintretenden Unfall notwendig 

wird. Bei Erkrankungen entfällt die Ein-
schränkung, wenn sich die versicherte 
Person in dem Heilbad oder Kurort nur vo-
rübergehend und nicht zum Zweck einer 
Kur aufgehalten hat, 

 
(15) wenn die versicherte Person Berufssportler 

ist und sich bei einem Wettkampf verletzt, 
 

(16) wenn die Behandlungen oder Leistungen 
nicht unmittelbar notwendig sind, um 
Krankheiten zu heilen oder lindern. Dazu 
gehören insbesondere   
  
- Beseitigung von Schönheitsfehlern und 

körperlicher   Anomalien, 
- ärztliche Gutachten und Atteste sowie 
- Fahrtkosten zur ambulanten Behandlung 

(Notfalltransporte werden jedoch erstat-
tet), 

 
(17) Behandlungen durch Ehegatten, Lebens-

partner, Eltern oder Kinder sowie durch 
Personen, mit denen die versicherte Per-
son innerhalb der eigenen oder der Gast-
familie zusammenlebt. Nachgewiesene 
Sachkosten werden erstattet. 
 

10. Obliegenheiten und Folgen von Obliegen-
heitsverletzungen 

 
10.1. Nach Vertragsschluss zu beachtende Oblie-

genheiten 
 
Sie haben nach Vertragsschluss die nach-
stehenden Obliegenheiten zu beachten. 
 
Sie haben uns die Beendigung der Versiche-
rungsfähigkeit innerhalb von zwei Monaten in 
Textform anzuzeigen. 
 
Wird für eine versicherte Person eine weitere 
Auslandsreise-Krankenversicherung abge-
schlossen, sind Sie verpflichtet, uns unverzüg-
lich hiervon zu unterrichten. 
 

10.2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles zu 
beachtende Obliegenheiten 
 
Sie haben nach Eintritt des Versicherungs-
falles die nachstehenden Obliegenheiten zu 
beachten. Bei Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehenden Ob-
liegenheit können wir unter Umständen den 
Versicherungsvertrag kündigen und Sie 
können Ihren Anspruch auf Versicherungs-
leistungen ganz oder teilweise verlieren. 
 
Sobald Sie Kenntnis vom Eintritt eines Versi-
cherungsfalles erlangen, müssen Sie uns dies 



unverzüglich mitteilen und uns auf Verlangen 
auch jede Auskunft erteilen, die für die Feststel-
lung des Versicherungsfalles und des Umfangs 
der Leistungspflicht erforderlich ist. 
 
Sie haben nach Eintritt eines Versicherungsfal-
les nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen und alle 
Handlungen zu unterlassen, die der Genesung 
der versicherten Person hinderlich sind oder ihr 
entgegenstehen. Soweit es die Umstände ge-
statten, haben Sie hierfür unsere Weisungen 
einzuholen und, soweit es Ihnen zumutbar ist, 
danach auch zu handeln. 
 
Auf unser Verlangen haben Sie uns jede Aus-
kunft zu erteilen, die für die Feststellung des 
Versicherungsfalles und des Umfanges unserer 
Leistungspflicht erforderlich ist. 
 
Sie haben uns – soweit dies für unsere Beurtei-
lung erforderlich ist und Ihnen billigerweise zu-
gemutet werden kann – sämtliche Belege mit 
Erstattungsvermerk der GKV, PKV oder eines 
anderen Kostenträgers (sofern eine Vorleistung 
erfolgt ist) auf Ihre Kosten im Original vorzule-
gen. Aus den Belegen müssen sich Vor- und 
Zuname der versicherten Person, die Behand-
lungsdaten sowie die durchgeführten Leistun-
gen ergeben.  
 
Für die Erstattung von Rücktransportkosten ist 
neben den Belegen für die Kosten des Rück-
transports eine ärztliche Bescheinigung über 
den Rücktransport vorzulegen. 
 
Ein Anspruch auf Erstattung der Überführungs- 
bzw. Bestattungskosten ist durch Kostenbele-
ge, die amtliche Sterbeurkunde und die ärztli-
che Bescheinigung der Todesursache zu be-
gründen. 
 
Auf unser Verlangen haben Sie uns die Pla-
nung und Buchung sowie den tatsächlichen 
Beginn und das Ende einer jeden Auslandsrei-
se nachzuweisen. 
 
Die versicherte Person ist auf unser Verlangen 
verpflichtet, die behandelnden Ärzte von ihrer 
ärztlichen Schweigepflicht zu entbinden und 
sich auf unsere Kosten durch einen neutralen 
Arzt untersuchen zu lassen, soweit dies zur 
Beurteilung unserer Leistungspflicht erforderlich 
ist. Die Untersuchung beschränkt sich in jedem 
Fall auf die für die Beurteilung unserer Leis-
tungspflicht konkret infrage stehende Heilbe-
handlungsmaßnahme. 
 
Einen Erstattungsanspruch gegen einen ande-
ren privaten Versicherer wegen derselben Heil-
behandlungsmaßnahme haben Sie uns in dem 

Umfang abzutreten, wie wir hierfür erstattungs-
fähige Aufwendungen ersetzt haben. Sie haben 
uns alle für die Geltendmachung des Anspru-
ches erforderlichen Unterlagen und Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen.  

 
Verletzen Sie eine Obliegenheit vorsätzlich, 
sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Im Falle 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit sind wir berechtigt, die Versicherungs-
leistung entsprechend der Schwere Ihres Ver-
schuldens zu kürzen. Wir bleiben zur Leistung 
verpflichtet, wenn die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Ob-
liegenheit arglistig verletzt haben. 
 
Unsere vollständige oder teilweise Leistungs-
freiheit bei Verletzung einer der nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheiten hat zur 
Voraussetzung, dass wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen 
hingewiesen haben. 
 

11. Anpassung der Versicherungsbedingungen 
 

Wir können die Versicherungsbedingungen 
anpassen, wenn sich die Verhältnisse des 
Gesundheitswesens nicht nur vorüberge-
hend ändern oder die Versicherungsbedin-
gungen durch höchstrichterliche Entschei-
dung oder durch einen bestandskräftigen 
Verwaltungsakt für unwirksam erklärt wur-
den.  
 
Bei einer nicht nur als vorübergehend anzuse-
henden Veränderung der Verhältnisse des Ge-
sundheitswesens können Versicherungsbedin-
gungen den veränderten Verhältnissen ange-
passt werden, wenn die Änderungen zur hinrei-
chenden Wahrung der Belange der Versiche-
rungsnehmer erforderlich erscheinen und ein 
unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen 
für die Änderungen überprüft und ihre Ange-
messenheit bestätigt hat. 
 
Die Änderungen von Versicherungsbedingun-
gen werden wir Ihnen unter Angabe der maß-
geblichen Gründe in Textform mitteilen. Die 
Änderungen werden zu Beginn des zweiten 
Monats wirksam, der auf unsere Mitteilung folgt. 
 
Ist eine Bestimmung in den Versicherungsbe-
dingungen durch höchstrichterliche Entschei-
dung oder durch einen bestandskräftigen Ver-
waltungsakt für unwirksam erklärt worden, kön-
nen wir sie durch eine neue Regelung ersetzen, 
wenn dies zur Fortführung des Vertrags not-



 

wendig ist oder wenn das Festhalten an dem 
Versicherungsvertrag ohne neue Regelung für 
eine Vertragspartei auch unter Berücksichti-
gung der Interessen der anderen Vertragspartei 
eine unzumutbare Härte darstellen würde. 
 
Im Falle von Änderungen der Versicherungsbe-
dingungen durch höchstrichterliche Entschei-
dung oder durch einen bestandskräftigen Ver-
waltungsakt werden die neuen Regelungen 
zwei Wochen, nachdem wir Ihnen die neuen 
Regelungen unter Angabe der maßgeblichen 
Gründe mitgeteilt haben, Bestandteil Ihres Ver-
sicherungsvertrages. 

 
12. Laufzeit, Kündigung und sonstige Beendi-

gung des Versicherungsvertrages 
 
12.1. Laufzeit des Versicherungsvertrages 
 

Der Versicherungsvertrag wird für die Dauer 
von einem Jahr geschlossen und verlängert 
sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er 
nicht von einer der Parteien zum Ende eines 
Versicherungsjahres gekündigt wird. 
 
Der Versicherungsvertrag wird für die Dauer 
von einem Jahr geschlossen. Er verlängert sich 
um jeweils ein Jahr, wenn Sie oder wir ihn nicht 
zum Ende eines Versicherungsjahres in Text-
form kündigen. Das erste Versicherungsjahr 
beginnt zu dem im Versicherungsschein doku-
mentierten Versicherungsbeginn und endet 
nach einem Jahr. 
 

12.2. Kündigung des Versicherungsvertrages 

 
Der Versicherungsvertrag ist für Sie ohne 
Einhaltung einer Frist und für uns unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zum 
Ende eines Versicherungsjahres in Textform 
kündbar.  
 
Sie können den Versicherungsvertrag jederzeit 
ohne Einhaltung einer Frist zum Ende eines 
Versicherungsjahres in Textform kündigen.  
 
Wir können den Versicherungsvertrag mit einer 
Frist von einem Monat zum Ende eines Versi-
cherungsjahres in Textform kündigen.  

 
12.3. Sonstige Beendigung des Versicherungs-

vertrages 

 
Der Versicherungsvertrag endet durch Weg-
fall der Versicherungsfähigkeit oder durch 
Tod der versicherten Person. In diesen Fäl-
len erlischt der Versicherungsschutz. 
 

Der Versicherungsvertrag endet mit Wegfall der 
Versicherungsfähigkeit oder mit Tod der versi-
cherten Person.  
 
Bei Tod einer versicherten Person endet der 
Versicherungsvertrag in Bezug auf diese versi-
cherte Person.  
 
Bei Tod des Versicherungsnehmers hat die 
versicherte Person das Recht, den Versiche-
rungsvertrag unter Benennung des künftigen 
Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Fort-
setzung ist uns gegenüber innerhalb von zwei 
Monaten nach dem Tod des Versicherungs-
nehmers in Textform mitzuteilen. Anderenfalls 
endet der Versicherungsvertrag zum Zeitpunkt 
des Todes des Versicherungsnehmers. 
 
Mit Beendigung des Versicherungsvertrages 
endet – auch für schwebende Versicherungsfäl-
le – der Versicherungsschutz. Im Falle des To-
des der versicherten Person bleiben die Versi-
cherungsleistungen für Rückführung des Leich-
nams aus dem Ausland oder für die Bestattung 
im Aufenthaltsland hiervon unberührt. 
 
Für leistungspflichtige Versicherungsfälle, die 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsvertrages noch andauern, gewähren wir 
bei nachgewiesener Transportunfähigkeit die 
Versicherungsleistungen einschließlich eines 
dann eventuell erforderlichen Rücktransports 
bis zur Wiederherstellung der Transportfähig-
keit weiter. 
 

13. Geltungsbereich  
 
Der Versicherungsschutz besteht weltweit. 
 
Wir bieten Ihnen weltweiten Versicherungs-
schutz außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

 
14. Willenserklärungen und Anzeigen 

  
Willenserklärungen und Anzeigen haben in 
Textform zu erfolgen. 
 

Willenserklärungen und Anzeigen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Textform (z. B. per E-Mail 
oder Brief).  
 

15. Gerichtsstand  

 
Für Klagen ist das an Ihrem Wohnort oder, 
bei Klagen gegen uns, auch wahlweise das 
an unserem Geschäftssitz ansässige Ge-
richt zuständig. 
 
Für alle Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
ist das Gericht, in dessen Bezirk Sie Ihren 



Hauptwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, oder bei Klagen gegen uns auch wahl-
weise das Gericht an unserem Geschäftssitz, 
zuständig. 
 
Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren 
Hauptwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
ist, oder ist Ihr Hauptwohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, ist das Gericht an unserem Ge-
schäftssitz zuständig. 
 

16. Anzuwendendes Recht 

  
Für Ihren Versicherungsvertrag gilt deut-
sches Recht. 
 
Für diesen Versicherungsvertrag gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn 
Leistungen im Ausland in Anspruch genommen 
werden. 


